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satzes – und noch darüber hinaus – durchaus realistisch.
Vor diesem Hintergrund kann die mit dem GKV-FinG beab-
sichtigte Zusatzbeitragsregelung nicht ernsthaft als zu-
kunftsfähige und nachhaltige Stärkung der Finanzierung
der GKV angesehen werden.

Kein unbürokratischer Sozialausgleich

Der Sozialausgleich ist alles andere als unbürokratisch. Er
führt bei den Arbeitgebern, den Rentenversicherungs-
Trägern (RV-Trägern) und den Krankenkassen nicht nur zu

verschiedenen neuen Meldepflichten, sondern in einer
nicht geringen Zahl von Fällen (u.a. für Mehrfach- und un-
ständig Beschäftigte) auch zu notwendigen Rechtshinwei-
sen, ja sogar zu einer »Jahresabrechnung« des Solidaraus-
gleichs. Nach Schätzungen der GKV verfügen immerhin 15
bis 20 Mio. Versicherte über mehrere beitragspflichtige
Einnahmen.

In diesen Fällen von Mehrfach- und unständiger Be-
schäftigung ist der zusätzliche Aufwand beim Einzug des
Zusatzbeitrags und der Durchführung des Sozialausgleichs
so hoch, dass es fraglich ist, ob nach Abzug des Verwal-

tungsaufwandes überhaupt noch ein Ertrag verbleibt (vgl.
Schaubild 1 und 2).

Unabhängig von anderen Friktionen, die sich aus dem
geplanten Einfrieren der Verwaltungsausgaben der Kran-
kenkassen ergeben22, stellt sich die Frage, mit welchen
Mitteln die Kassen diesen Mehraufwand eigentlich finan-
zieren sollen. Die Kassen unterliegen seit Jahren allein
schon aus dem Beitragswettbewerb auch bei den Verwal-
tungskosten einem Kostensenkungsdruck, der die An-
nahme des Vorhandenseins größerer Reserven obsolet
macht.

Auswirkungen im Bereich des Leistungsrechts

Der Entwurf des GKV-FinG sieht in der Kassenärztlichen
bzw. Kassenzahnärztlichen Versorgung und für die Kran-
kenhäuser in den Jahren 2011 und 2012 mit unterschiedli-
chen Mechanismen eine Begrenzung der Zuwächse der Ver-
gütung vor. In der Kassenzahnärztlichen Versorgung in Ost-
deutschland und Berlin werden begrenzte Zuwachsraten
zur weiteren Angleichung der Vergütungen an das westli-
che Niveau zugelassen.

Im Bereich der Krankenhausvergütung wurde die auf
die Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse abzie-
lende Entwicklung der Vergütungskonvergenz durch 
einen einheitlichen Bundesbasisfallwert zum Jahr 2015 zu-
gunsten »der Aufrechterhaltung von Preisunterschieden,

22 Die Verwaltungskosten der Kassen dürfen laut Entwurf GKV-FinG in den
nächsten beiden Jahren im Vergleich zum Jahr 2010 nicht ansteigen. 

23 Entwurf GKV-FinG, S. 28
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die einen gewissen Preiswettbewerb zwischen Ländern
eröffnen«23 aufgehoben. Hiermit wird zu Lasten der Bei-
tragszahler erkennbar Klientelpolitik zu Gunsten nicht ge-
rechtfertigter Vergütungsvorteile süddeutscher Länder
betrieben.

Gleichzeitig wird zu Recht die Konvergenz der Vergü-
tung im Bereich der Kassenärztlichen Versorgung mit Re-
gelungen vorangetrieben, die zu einer weiteren Anglei-
chung der bisherigen Honorarunterschiede zwischen den
Kassenärztlichen Vereinigungen führen sollen. 

Nach der Begründung zur Begrenzung der Honorarzu-
wächse erfolgt keine Absenkung des Behandlungsbedarfs
je Versicherten bzw. keine Einschränkung ihrer Versorgung
durch die Begrenzung der Vergütungszuwächse. Im Alltag
ist jedoch zu befürchten, dass die Versicherten von allen
Ärzten mit Diskussionen darüber konfrontiert werden, dass
sie für die Ausführung dieser oder jener Leistung nicht
mehr ausreichend honoriert würden, das heißt das Spar-
paket wird letztlich auf dem Rücken der Versicherten aus-
getragen.

Für die Bereiche der Kassen- und Kassenzahnärztlichen
Versorgung ist noch 2011 eine Überprüfung und Korrektur
der gesamten Honorarreform geplant, für die die Gemein-
same Selbstverwaltung ein Konzept für eine schrittweise
Konvergenz der Vergütungen vorlegen soll. 

Obwohl der Entwurf den »Wettbewerb im Gesundheits-
wesen« als Instrument zur nachhaltigen Finanzierungssi-
cherung permanent wiederholt, wird im Ergebnis nur der
Wettbewerb zwischen den Kassen um Mitglieder wieder
belebt – nur diesmal nicht mehr als Beitrags-, sondern als

Zusatzbeitrags-Wettbewerb. Signifikanten Einfluss auf
eine nachhaltige Finanzierung hätte aber nur der Wettbe-
werb um die Qualität und Wirksamkeit der Leistungen, d.h.
um die beste Versorgung. Dazu enthält der jetzige Gesetz-
entwurf aber keinerlei Elemente. Die Leistungserbringer
werden so geschont, sodass sich der Leistungserbringer-
wettbewerb auf einen reinen Preiswettbewerb reduziert.

Ganz im Gegenteil zum niederländischen Vorbild. Hier
war den Beteiligten bewusst, dass ein solches System nur
funktionsfähig ist, wenn man gerade die Leistungserbrin-
gerseite uneingeschränkt dem Qualitäts- und Wirksam-
keitswettbewerb unterwirft.

Berichtspflicht

Das bisherige Recht enthält eine Berichtspflicht der Regie-
rung gegenüber dem Deutschen Bundestag über die Erfah-
rungen zum Zusatzbeitrag und der bisherigen Überforde-
rungsklausel. Diese Berichtspflicht soll nun ersatzlos ge-
strichen werden. Dieser Beitrag zeigt aber: Die mit der
Neuregelung des Zusatzbeitrages absehbaren Probleme
würden die Berichtspflicht in einem weitaus größeren Um-
fange erfordern und rechtfertigen als das bisherige Recht.
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